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Die Mehrzahl der über 12 Mio. Einwoh-
ner des Landes profitiert hiervon indes-
sen nur wenig und lebt unterhalb der Ar-
mutsgrenze; nach offiziellen Angaben
fast 90 %. Die monatlichen Pro-Kopf-
Einkommen liegen nach neuesten statis-
tischen Daten bei 610 Quetzales (ca.
150,— DM), bei der ländlichen Bevölke-
rung sogar nur bei 368 Quetzales (ca.
90,— DM). Vermögen und Ressourcen
Guatemalas sind extrem ungleich ver-
teilt. Nur 2 % der Bevölkerung besitzen
über 60 % der bebaubaren Fläche des
Landes. Jahrzehntelang musste die Be-
völkerung Diktatoren, politische Gewalt
und einen verheerenden Bürgerkrieg er-
tragen. 

Die Folgen des Bürgerkrieges 
wirken nach

Im Dezember 1996 unterzeichneten Ver-
treter der Regierung und der Guerilla-
organisation URNG ein Friedensabkom-
men, das den 36-jährigen bewaffneten
Konflikt beendete. Das Abkommen sieht
u. a. umfassende politische Reformen
und eine Ausweitung der Rechte der

indianischen Bevölkerungsmehrheit vor. 
In einem im Februar 1999 vorgelegten
Bericht beschuldigte eine offizielle Kom-
mission für historische Wahrheitsfin-
dung die Streitkräfte Guatemalas massi-
ver Menschenrechtsverletzungen an den
Indianern. Die Kommission bezifferte die
Zahl der während des Bürgerkriegs er-
mordeten Menschen auf rund 200 000
(davon etwa 80 % Indianer). Aus den
Parlamentswahlen vom November 1999,
den ersten nationalen Wahlen nach Ende
des Bürgerkrieges, ging der politisch
rechts der Mitte einzustufende FRG als
stärkste Kraft hervor. Bei den Präsident-
schaftswahlen vom Dezember 1999
wurde Alfonso Portillo, der Kandidat des
FRG, zum neuen Staatsoberhaupt ge-
wählt. 
Der Friedensprozess in Guatemala hat zu
mehr politischer Offenheit, aber ebenso
zu einer sprunghaft angestiegenen Kri-
minalitätsrate geführt. Die jahrzehnte-
lange Erfahrung, dass Gewalt das ent-
scheidende Mittel zur Konfliktlösung
darstellt, kann bis heute nicht aus den
Köpfen und der Einstellung insbesondere
vieler aktiver Kämpfer verbannt werden.

Die Kriegsjahre, die systematische Zer-
schlagung der politischen und sozialen
Opposition durch Militär und andere
Staatsorgane tragen dazu bei, dass auch
heute noch politische Partizipation und
Demokratisierung als mindere Ziele er-
achtet werden. Schließlich lassen die
Straflosigkeit für die Verbrechen wäh-
rend der Diktatur und die politisch moti-
vierten Morde danach die darin ver-
strickten Personen als durchaus legitime
Politiker erscheinen. Die frühere Regie-
rung ließ den Empfehlungen der Wahr-
heitskommission keinerlei Aufklärung
der Verbrechen oder gar Entschädigung
der Opfer folgen. Zur Verarbeitung der
Kriegstraumata bleiben den Angehöri-
gen der Opfern in der Regel lediglich die
Forderung nach Exhumierung der Mas-
sakeropfer, die Suche nach den Leichen
der Verschwundenen, Gedenkfeiern und
symbolische Begräbnisse. 

Die Kriminalität 
nimmt zu

Laut Statistik der guatemaltekischen
Justizverwaltung sind in den ersten zwei
Monaten d. J. bereits 810 Menschen ge-
waltsam zu Tode gekommen. Viele Fälle
wiesen Anzeichen von Folter, von »Gna-
denschuss« oder anderen Praktiken auf,
die während des Krieges angewendet
wurden und meist auf Hinrichtungen
hinweisen. Alarmierend ist auch, dass
immer mehr Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte umgebracht werden, wo-
bei oft unklar bleibt, ob politische oder
andere Motive dahinter stecken. Dane-
ben nehmen Lynchmorde durch aufge-
brachte bzw. aufgehetzte Menschen-
mengen zu. Im März d. J. wurde der Frie-
densrichter Alvaro Hugo Martinez durch
eine aufgebrachte Menge nach mehre-
ren Stunden Aufruhr gelyncht, ohne dass
die Polizei eingegriffen hätte. Gerichts-
prozesse gegen die Verantwortlichen
kommen, wenn überhaupt, nur schwer in
Gang. Das Hauptargument für die Lynch-
morde ist das oftmals fehlende Eingrei-

Guatemala – wenig Hoffnung auf
Demokratie und Gerechtigkeit
Menschenrechtsverletzungen, Straflosigkeit, große soziale
Gegensätze und Korruption prägen das Land des DRB-Menschen-
rechtspreisträgers

Die Republik Guatemala in Mittelamerika - mit 108 889 km2 etwas größer als
Österreich – ist ein landschaftlich reizvolles Land mit artenreichem, immergrü-
nem tropischen Regenwald, Höhenlagen mit Eichen- und Kiefernwäldern und ei-
ner fruchtbaren Pazifiksenke mit herrlichem Küstenstreifen. Guatemala war das
Zentrum der alten Maya-Zivilisation. Viele Ausgrabungsstätten und Funde aus
der klassischen Maya-Periode zeugen noch heute davon und stellen touristische
Attraktionen dar. Eigentlich gute Voraussetzungen für Landwirtschaft und Tou-
rismus. 
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fen der Justiz gegen Straftäter. Von
71 000 Verdächtigen, die die Polizei in
den ersten drei Monaten d. J. festnahm,
wurde nur gegen 300 ein gerichtlicher
Prozess eröffnet – viele entließ man nach
wenigen Tagen Haft. Der Lynchjustiz fal-
len ganz unterschiedliche Personen zum
Opfer, von ihren Mördern z. B. der Ver-
gewaltigung oder des Kindesraubs oder
auch nur des Diebstahls verdächtigt. Eine
andere beunruhigende Tatsache ist, dass
es immer mehr Entführungen gibt. Die
Entführten werden oft umgebracht, egal
ob Lösegeldzahlungen erfolgen oder
nicht. Laut Auskunft der Chefin der
Staatsanwaltschaft, die mit dem organi-
sierten Verbrechen befasst ist, wurden in
den ersten fünf Monaten d. J. 78 Fälle
von Entführung und Erpressung gemel-
det. Jüngstes Beispiel ist die Entführung
und Ermordung von Christoph Voigt, Ge-
schäftsführer von Schering in Guate-
mala, der drei Wochen nach seiner Ent-
führung am 1. Juni in der Nähe der
Hauptstadt tot aufgefunden wurde. Ne-
ben der Zunahme allgemeiner Gewalt-
taten ist auch ein Anstieg politisch mo-
tivierter Gewalttaten zu verzeichnen.
Dies zeigt sich z. B. daran, dass seit dem
Regierungswechsel bei insgesamt fünf
Menschenrechtsorganisationen in der
Hauptstadt eingebrochen wurde und
Menschenrechtsverteidiger sich einer
zunehmenden Welle von Übergriffen
ausgesetzt sehen.

Rassistische Diskriminierung 
weit verbreitet

Die Maya bilden ungefähr 45 % der Be-
völkerung Guatemalas. Das Land stellt
damit in Mittelamerika dasjenige mit
dem höchsten Indianeranteil dar. Wei-
tere 45 % sind Mestizen bzw. Latinos
(Mischlinge zwischen Indianern und spa-
nischstämmigen Europäern) und nur 5 %
Weiße. Die indigene Bevölkerungsmehr-
heit in Guatemala befindet sich auf allen
Ebenen in einer benachteiligten Situa-
tion: geringerer Alphabetisierungsgrad,

größere Armut, Ausschluss aus dem Ar-
beitsleben, niedrigeres Lohnniveau. All-
tägliche Diskriminierung ist an der Ta-
gesordnung. Das Thema »Rassismus« wird
dennoch in der guatemaltekischen Öf-
fentlichkeit sehr wenig aufgegriffen. Bis
heute gelten die Nachfahren der Maya-
völker als minderwertig. Das Entwick-
lungsmodell der europäischen Kolonisa-
toren wird unter den Stichworten »Fort-
schritt« und »Zivilisation« weiterhin als
allein erstrebenswert erachtet, dem sich
andere Entwicklungsvorstellungen un-
terordnen oder anpassen müssen. Die Ur-
einwohner hatten zwar über 500 Jahre
lang den kolonialen Zumutungen ihren
Widerstand entgegengesetzt und man-
ches an eigener Tradition aufrechterhal-
ten können. Außerdem wurde im Jahr
1995 das »Abkommen über Identität und
Rechte der indigenen Bevölkerung« un-
terzeichnet, das die gleichberechtigte
Teilnahme der Maya-Nachfahren am ge-
sellschaftlichen Leben postuliert. Unbe-
schadet der dadurch im offiziellen Dis-
kurs einsetzenden Veränderungen in den
gesellschaftlichen Wertzuschreibungen
werden die Entwicklungsvorstellungen
der Ureinwohner jedoch nach wie vor als
per se rückschrittlich oder archaisch de-
nunziert. Das Recht auf kulturelle Diffe-
renz bleibt insbesondere in der zentralen
Landfrage folgenlos. Es gab allerdings
von Anfang an keinen Anlass zu Illusio-
nen. Selbst der Kampf für Freiheit und
Gerechtigkeit blieb in seinen Grundzü-
gen den Ureinwohnern und ihrer Forde-
rung nach Autonomie fremd.

Einige Lichtblicke 
am Horizont

In jüngster Zeit sind einige Anzeichen er-
kennbar, die auf mehr politischen Willen

zur Bekämpfung und Ahndung von Men-
schenrechtsverletzungen schließen las-
sen und das Bild einer mutigen Justiz zei-
gen. Im August 2000 gesteht Präsident
Portillo die Schuld des Staates an Men-
schenrechtsverletzungen während des
Bürgerkrieges ein (nicht selbstverständ-
lich in Lateinamerika) und stellt den Op-
fern und Hinterbliebenen Wiedergutma-
chungszahlungen in Aussicht. 
Von größter Bedeutung ist das am 8. Juni
2001 ergangene Urteil im Falle der Er-
mordung von Bischof Gerardi. Die drei
angeklagten Armeeangehörigen und ein
beteiligter Priester wurden zu je 30 Jah-
ren Haft verurteilt. Die den Prozess be-
obachtenden Menschenrechtsorganisa-
tionen, u. a. amnesty international, lob-
ten das Urteil in höchsten Tönen. Selbst
Präsident Portillo erklärte erfreut, zum
ersten Mal in der Geschichte Guatemalas
sei eine Strafe für ein politisch motivier-
tes Verbrechen ausgesprochen worden.
Friedensnobelpreisträgerin Riguberta
Menchú sprach von einem bedeutenden
Präzedenzfall für die Suche nach Ge-
rechtigkeit für Guatemala. Überraschend
auch, dass das Urteil weitere Untersu-
chungen fordert, da nach wie vor die
obersten Drahtzieher des Mordes nicht
bekannt seien. 
Als historisch wird auch die Tatsache ge-
wertet, dass am 14. 6. 2001 elf Indio-
gemeinschaften in Guatemala eine Ge-
nozid-Klage gegen General Efrain Rios
Montt einbrachten, den früheren Mi-
litärdiktator und heutigen Parlaments-
präsidenten. Rios Montt hatte in seiner
18 Monate langen Herrschaft eine Poli-
tik der verbrannten Erde praktiziert und
dabei die Maya-Gemeinde als kollektive
Feinde des Staates brutal bekämpft. 
Im Menschenrechtsbereich bietet sich in
Guatemala noch ein weites Betätigungs-
feld. Es bleibt zu hoffen, dass Regierung
und Justiz mit allen Kräften alte Macht-
strukturen auflösen und das Land zu
mehr sozialer Gerechtigkeit, Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit führen. 


